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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Elektrogerät gemäß
Anspruch 1.
[0002] Schnittstellenelemente, unter denen auch
Schnittstellenbaugruppen zu subsumieren sind, werden
für die unterschiedlichsten Funktionen in Elektrogeräten
eingesetzt. Sie kommen überall dort zur Anwendung, wo
zwei Teile, nämlich das Schnittstellenelement und eine
Schnittstellenelementaufnahme aufeinander bzw. inein-
ander gebracht werden. Häufig handelt es sich bei einem
Schnittstellenelement um einen Batteriefachdeckel zum
Verschließen eines Batteriefachs (Schnittstellenele-
mentaufnahme) eines Elektrogerätes oder um eine
(elektrische) Schnittstelle zwischen einem Batteriefach
und einem elektrischen Antrieb oder einer Elektronik.
Derartige Schnittstellenelemente weisen üblicherweise
elektrische Kontakte auf, die an dem aus Hartkunststoff
ausgebildeten Schnittstellenelement, meist durch Um-
spritzen, festgelegt sind. Neben oder anstelle einer elek-
trischen Kontaktierung können bekannte Schnittstellen-
elemente die unterschiedlichsten Funktionen erfüllen
und hierzu beispielsweise Kodierrippen, Führungsrip-
pen, Anschlagsrippen, etc. aufweisen.
[0003] In der Praxis erfordern Schnittstellenpartner
(Schnittstellenelement und Schnittstellenelementauf-
nahme) eine genaue Toleranzeinhaltung zueinander, um
die Schnittstellenpartner relativ zueinander exakt positi-
onieren zu können.
[0004] Bei bekannten Schnittstellenpartnern erfolgt
die Positionierung entweder möglichst spielfrei oder mit
einem definierten Spiel, also schwimmend. Bei der spiel-
freien Positionierung soll eine möglichst genaue Pas-
sung erreicht werden. Bei der schwimmenden Positio-
nierung soll dem Schnittstellenelement hingegen die
Möglichkeit gegeben werden, sich relativ zur Schnittstel-
lenelementaufnahme zu bewegen, beispielsweise um
Toleranzabweichungen auszugleichen oder Vibrations-
verschiebungen zuzulassen. Bei der bekannten schwim-
menden Positionierung besteht die Option, das Schnitt-
stellenelement durch mechanische, aus starrem Material
ausgebildete, Federelemente federnd zu gestalten, also
eine schwimmende Lagerung mit Nennposition und
Rückstellkräften zu realisieren. Alternativ ist eine nicht
federnde, also frei schwimmende Positionierung der
Schnittstellenpartner zueinander möglich.
[0005] Nachteilig bei schwimmend relativ zueinander
positionierbaren Schnittstellenpartnern ist, dass diese in
der Regel eine mangelnde Verschmutzungsresistenz
aufweisen, wodurch die Relativverstellmöglichkeit zwi-
schen den Schnittstellenpartnern im Laufe der Zeit ver-
loren geht, mit dem Resultat, dass die Schnittstellenpart-
ner ihre Funktion nicht mehr hinreichend erfüllen können.
Bei einer festen, spielfreien Positionierung ist wiederum
von Nachteil, dass überhaupt keine Anpassung der
Schnittstellenpartner relativ zueinander möglich ist, so-

dass der Anwendungsbereich einer spielfreien Positio-
nierung begrenzt ist.
[0006] Aus der DE 10 2004 032 790 A1 ist ein Schnitt-
stellenelement nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1
bekannt. Das Schnittstellenelement umfasst einen aus
Kunststoff bestehenden Kontaktträger, der Gegenkon-
takte trägt, die mit Kontakten an einer Batterie einer Elek-
trohandwerkzeugmaschine zusammenwirken. Der Kon-
taktträger ist innerhalb des Gehäuses der Elektrohand-
werkzeugmaschine horizontal sowie vertikal um ein ge-
wisses Maß beweglich angeordnet. Hierzu können bei-
spielsweise an den Außenseiten des Kontaktträgers an-
gespritzte, elastische Rippen oder Noppen vorgesehen
sein. Alternativ dazu können derartige elastische Rippen
oder Noppen jedoch auch in der Gehäuseaufnahme der
Elektrohandwerkzeugmaschine vorgesehen sein, so
dass an dem Kontaktträger keine derartigen elastischen
Elemente angeordnet werden müssen. Derartige ange-
spritzte Rippen oder Noppen, insbesondere wenn diese
eine relativ geringe Größe aufweisen, haben den Nach-
teil, dass diese bei einer dauerhaften Belastung leicht
beschädigt werden können.
[0007] In WO 2008/086806 A1 ist ein Elektrowerkzeug
mit einem Gehäuse beschrieben. Im Gehäuse befindet
sich ein Elektromotor und eine an Aufnahmen im Gehäu-
se befestigte elektrische und/oder elektronische Bau-
gruppe, beispielsweise ein elektrischer Schalter oder ei-
ne Elektronik. Zwischen den Aufnahmen im Gehäuse
und der elektrischen und/oder elektronischen Baugruppe
ist eine Vibrationskopplung angeordnet.
[0008] Allgemein haben sämtliche bekannten Schnitt-
stellenpartner den Nachteil, dass stoßartige Belastungen
von Hartkomponentenabschnitten aufgenommen wer-
den, und, insbesondere bei dauerhafter Belastung, zu
Bruch oder anderen Beschädigungen führen.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Ausgehend von dem dargestellten Stand der
Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein
Elektrogerät nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 der-
art weiterzubilden, dass dieses einerseits mechanisch
besonders robust ausgebildet ist um Beschädigungen
zu vermeiden, und andererseits eine exakte relative Po-
sitionierung für mit dem Schnittstellenelement zusam-
menwirkende Teile zu ermöglichen. Diese Aufgabe wird
erfindungsgemäß bei einem Elektrogerät mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angege-
ben.
[0010] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, ei-
nen Positionierabschnitt aus einem elastischen Material
vorzusehen,
(weiter auf Beschreibungsseite 4)
der ein Relativverschieben des Hartkomponentenab-
schnittes des Schnittstellenelementes relativ zur Schnitt-
stellenelementaufnahme ermöglicht. Dabei liegt es im
Rahmen der Erfindung, den Positionierabschnitt am
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Schnittstellenelement und/oder an der Schnittstellenele-
mentaufnahme zu realisieren. Wesentlich ist es lediglich,
dass der Positionierabschnitt aus einem elastischeren
(weicheren) Material ausgebildet ist als der Hartkompo-
nentenabschnitt des Schnittstellenelementes. Anders
ausgedrückt besteht die Erfindung darin, zwischen dem
Hartkomponentenabschnitt des Schnittstellenelementes
und einem Hartkomponentenabschnitt der Schnittstel-
lenelementaufnahme einen aus einem elastischen Ma-
terial ausgebildeten Positionierabschnitt vorzusehen,
der durch eigenes elastisches Verformen eine Relativ-
bewegung zwischen den beiden Hartkomponentenab-
schnitten der Schnittstellenpartner zulässt. Durch die
Ausbildung des Positionierabschnittes aus einem elasti-
schen Material ist bevorzugt eine Relativbewegung des
Hartkomponentenabschnittes des Schnittstellenele-
mentes zur Schnittstellenelementaufnahme entlang
sämtlicher Raumachsen möglich. Zusätzlich ermöglicht
der elastische Positionierabschnitt mit Vorteil zusätzlich
eine Verschwenkbewegung des Hartkomponentenab-
schnittes um mindestens eine, vorzugsweise um sämt-
liche drei, Raumachsen. Ein nach dem Konzept der Er-
findung ausgebildetes Schnittstellenelement bzw. eine
nach dem Konzept der Erfindung ausgebildete Schnitt-
stellenelementaufnahme kombiniert ausschließlich die
Vorteile einer spielfreien und einer schwimmenden Po-
sitionierung und vermeidet deren Nachteile. So ist zum
einen eine exakte Relativpositionierung der Schnittstel-
lenpartner zueinander möglich und gleichzeitig wird die
Verschmutzungsresistenz erhöht. Anders ausgedrückt
wird die Relativbewegungsfunktion des Positionierab-
schnittes durch über die Lebensdauer auftretende Ver-
schmutzungen nicht eingeschränkt, da die Relativbewe-
gung zwischen dem mindestens einen Hartkomponen-
tenabschnitt des Schnittstellenelementes und dem min-
destens einen Hartkomponentenabschnitt der Schnitt-
stellenelementaufnahme nur durch eine (innere) Materi-
alverformung des Positionierabschnittes und nicht durch
eine gleitende Relativbewegung realisiert ist. Darüber hi-
naus wird eine erhöhte mechanische Festigkeit als bei
spielfreier und gleitend schwimmender Positionierung
realisiert. Ferner wird die mechanische Robustheit, ins-
besondere die Bruchfestigkeit, aufgrund der Stoßab-
sorptionsfunktion des Positionierabschnittes erhöht. Ins-
besondere wird durch den Positionierabschnitt ein ver-
bessertes Dämpfungsverhalten realisiert. Hieraus wie-
derum resultiert eine verbesserte Vibrationsbeständig-
keit als bei bekannten Positionierungen. Darüber hinaus
ist die Passgenauigkeit im Vergleich zu bekannten
schwimmenden Positionierungen optimiert. Ferner kön-
nen die einzuhaltenden Toleranzgrenzen aufgrund der
Ausbildung des Positionierabschnittes aus einem elasti-
schen Material vergrößert werden.
[0011] Bei der Auslegung des Positionierabschnittes
ist darauf zu achten, dass sich die Kennlinien des elas-
tischen Materials im Vergleich zu Federelementen
höchst unlinear ausfallen, d.h. es werden geringe Rück-
stellkräfte nahe der neutralen Stellung und relativ hohe

Rückstellkräfte am Ende des Relativverschiebungswe-
ges erreicht.
[0012] Unter einem Schnittstellenelement im Sinne der
Erfindung werden sämtliche Bauteile oder Baugruppen
verstanden, die eine funktionelle Schnittstelle zwischen
zwei Funktionselementen des Elektrogerätes erfüllen.
Bevorzugt handelt es sich bei dem Schnittstellenele-
ment, wie später noch erläutert werden wird, um ein elek-
trisches Schnittstellenelement mit einem elektrischen
Kontakt zum Herstellen einer elektrischen Verbindung
zwischen einem Batterie- und/oder Akkumulatorfach und
dem eigentlichen Elektrogerät, insbesondere dem min-
destens einen Elektromotor und/oder der Elektronik des
Elektrogerätes. Dabei liegt es im Rahmen der Erfindung,
dass das Schnittstellenelement dauerhaft fest oder lös-
bar mit der Schnittstellenelementaufnahme verbunden
ist. Wesentlich ist, dass im aneinander festgelegten Zu-
stand von Schnittstellenelement und Schnittstellenele-
mentaufnahme und/oder beim Montieren der Schnittstel-
lenpartner eine Relativbewegung des Hartkomponen-
tenabschnittes des Schnittstellenelementes relativ zu ei-
nem Hartkomponentenabschnitt der Schnittstellenele-
mentaufnahme ermöglicht wird.
[0013] In Weiterbildung der Erfindung ist mit Vorteil
vorgesehen, dass sowohl der Positionierabschnitt als
auch der Hartkomponentenabschnitt aus Kunststoff aus-
gebildet sind, wobei der den Positionierabschnitt bilden-
de Kunststoff bei Raumtemperatur, also bei etwa 20°C,
weicher ist als das Kunststoffmaterial des Hartkompo-
nentenabschnittes. Besonders geeignet zur Ausbildung
des Positionierabschnittes ist Kunststoffelastomermate-
rial. Besonders bevorzugt ist der Positionierabschnitt aus
einem thermoplastischen Elastomermaterial (TPE) aus-
gebildet.
[0014] In Weiterbildung der Erfindung ist mit Vorteil
vorgesehen, dass der Positionierabschnitt unmittelbaren
Kontakt zum Hartkomponentenabschnitt des Schnittstel-
lenelementes bzw. der Schnittstellenelementaufnahme
hat. Hierzu ist es möglich, den Positionierabschnitt als
von dem Hartkomponentenabschnitt separates Bauteil
auszubilden und die Bauteile aneinander anliegend, vor-
zugsweise formschlüssig, anzuordnen. Bevorzugt sind
jedoch der Positionierabschnitt und der Hartkomponen-
tenabschnitt als unlösbares Verbundbauteil, insbeson-
dere als Mehrkomponentenspritzgussteil, ausgebildet.
Bevorzugt handelt es sich um eine Zwei-Komponenten-
Kunststoffumspritzung.
[0015] Von besonderem Vorteil ist eine Ausführungs-
form des Schnittstellenelementes bzw. der Schnittstel-
lenelementaufnahme, bei der an dem Hartkomponenten-
abschnitt des Schnittstellenelementes oder an einem
Hartkomponentenabschnitt der Schnittstellenelement-
aufnahme mindestens ein Funktionsabschnitt festgelegt
ist oder aber der Funktionsabschnitt von dem jeweiligen
Hartkomponentenabschnitt gebildet ist. So ist es bei-
spielsweise möglich, dass der Hartkomponentenab-
schnitt mindestens einen elektrischen Kontakt oder min-
destens eine Kodierrippe und/oder mindestens eine Füh-
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rungsrippe und/oder mindestens eine Anschlagrippe auf-
weist oder bildet. Bei einer derartigen Ausführungsform
kommen dem Hartkomponentenabschnitt im Wesentli-
chen harte, statische Funktionen zu, wohingegen dem
Positionierabschnitt die weichen, dynamischen Funktio-
nen zukommen, insbesondere das Abfangen von Vibra-
tionen und Stößen sowie sonstiger Kräfte und das Ga-
rantieren einer Beweglichkeit des Schnittstellenelemen-
tes relativ zur Schnittstellenelementaufnahme. Bevor-
zugt stellt der Positionierabschnitt auch Rückstellkräfte
bereit, beispielsweise um an dem Hartkomponentenab-
schnitt festgelegte Kontakte in Richtung auf eine Batterie
oder einen Akkumulator mit einer Federkraft zu beauf-
schlagen.
[0016] Wie eingangs erwähnt, ist eine Ausführungs-
form des Schnittstellenelementes als elektrisches
Schnittstellenelement bevorzugt, bei dem ein als elektri-
scher Kontakt ausgebildeter Funktionsabschnitt vorge-
sehen ist, wobei der elektrische Kontakt, also der Funk-
tionsabschnitt zum Herstellen einer elektrisch leitenden
Verbindung zwischen einer Batterie und/oder einem Ak-
kumulator und einer Elektrik, insbesondere einem An-
triebsmotor und/oder einer Elektronik, des Elektrogerä-
tes dient. Besonders bevorzugt ist eine Ausführungs-
form, bei der der mindestens eine elektrische Kontakt
von dem Hartkomponentenabschnitt des Schnittstellen-
elementes umspritzt ist. Ganz besonders bevorzugt ist
eine Ausführungsform, bei der der Hartkomponentenab-
schnitt wiederum, zumindest abschnittsweise, insbeson-
dere randseitig, von dem aus einem elastischen Material
gebildeten Positionierabschnitt umspritzt ist.
[0017] Neben dem zuvor beschriebenen Schnittstel-
lenelement und der zuvor beschriebenen Schnittstellen-
elementaufnahme führt die Erfindung auf ein Elektroge-
rät mit einem zuvor beschriebenen Schnittstellenelement
und/oder einer zuvor beschriebenen Schnittstellenele-
mentaufnahme. Dabei ist es möglich, dass sowohl das
Schnittstellenelement als auch die Schnittstellenele-
mentaufnahme jeweils einen Positionierabschnitt aus ei-
nem elastischen Material aufweisen, wobei die beiden
Positionierabschnitte im montierten Zustand unmittelbar
aneinander anliegen. Besonders bevorzugt ist es jedoch,
entweder nur dem Schnittstellenelement oder nur der
Schnittstellenelementaufnahme einen Positionierab-
schnitt aus einem elastischen Material unmittelbar zuzu-
ordnen, wobei der Positionierabschnitt im montierten Zu-
stand unmittelbaren Kontakt zu einem Hartkomponen-
tenabschnitt des jeweils anderen Bauelementes der
Schnittstellenelementaufnahme oder des Schnittstellen-
elementes hat.
[0018] Darüber hinaus führt die Erfindung auf eine Ver-
wendung eines zuvor beschriebenen Schnittstellenele-
mentes und/oder einer zuvor beschriebenen Schnittstel-
lenelementaufnahme in oder an einem Elektrogerät, ins-
besondere einem Elektrowerkzeug oder einem Haus-
haltsgerät, besonders bevorzugt in oder an einem Elek-
trohandwerkzeug, insbesondere zur Ausbildung einer
Schnittstelle zwischen zwei Funktionsabschnitten des

Elektrogerätes.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0019] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie an-
hand der Zeichnungen. Diese zeigen in:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Anordnung,
umfassend ein Schnittstellenelement und eine
Schnittstellenelementaufnahme, wobei das
Schnittstellenelement in einer Ansicht von un-
ten gezeigt ist,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der Anord-
nung gemäß Fig. 1 in einer Ansicht von oben,

Fig. 3 eine alternative Anordnung eines Schnittstel-
lenelementes und einer Schnittstellenelement-
aufnahme und

Fig. 4 eine weitere alternative Anordnung eines
Schnittstellenelementes und einer Schnittstel-
lenelementaufnahme.

[0020] Ausführungsformen der Erfindung In den Figu-
ren sind gleiche Bauteile und Bauteile mit der gleichen
Funktion mit den gleichen Bezugszeichen gekennzeich-
net.
[0021] In Fig. 1 ist eine Anordnung bestehend aus ei-
nem als elektrisches Schnittstellenelement ausgebilde-
ten Schnittstellenelement 1 und einer das Schnittstellen-
element 1 haltenden Schnittstellenelementaufnahme 2
gezeigt. Die Schnittstellenelementaufnahme 2 ist in dem
gezeigten Ausführungsbeispiel Bestandteil eines Ge-
häuses 3 eines nicht weiter dargestellten Elektrogerätes,
umfassend einen ebenfalls nicht gezeigten elektrischen
Antriebsmotor.
[0022] Das nach der einmaligen Montage dauerhaft in
der Schnittstellenelementaufnahme 2 gehaltene Schnitt-
stellenelement 1 stellt mit Hilfe von als elektrische Kon-
takte ausgebildeten Funktionsabschnitten 4, 5 den elek-
trischen Kontakt zwischen nicht gezeigten Akkumulato-
ren und dem ebenfalls nicht gezeigten elektrischen An-
triebsmotor des Elektrogerätes her.
[0023] Zu erkennen ist ein Hartkomponentenabschnitt
6 des Schnittstellenelementes 1, mit dem die als metal-
lische, elektrische Kontakte ausgebildeten Funktionse-
lemente 4, 5 umspritzt sind. Am Hartkomponentenab-
schnitt 6 sind weitere, als Kodierrippen ausgebildete
Funktionsabschnitte 7, 8 ausgeformt.
[0024] Der Hartkomponentenabschnitt 6 ist randseitig
umspritzt von einem Positionierabschnitt 9, bestehend
aus Elastomermaterial, hier TPE. Das Verbundbauteil
(hier Mehrkomponentenspritzgussteil) umfassend den
Hartkomponentenabschnitt 6 und den Positionierab-
schnitt 9 ist mit Hilfe des Positionierabschnitts 9 in einer
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Ausnehmung 10 eines Hartkomponentenabschnitts 11
der Schnittstellenelementaufnahme 2 klemmend gehal-
ten. Durch die elastische Ausbildung des Positionierab-
schnittes 9 ist der Hartkomponentenabschnitt 6 mit sei-
nen Funktionsabschnitten 4, 5, 7, 8 in gewissen Grenzen
relativ zu dem Hartkomponentenabschnitt 11 der Schnitt-
stellenelementaufnahme 2 in sämtliche Raumrichtungen
beweglich.
[0025] In Fig. 2 ist eine weitere perspektivische Ansicht
der Anordnung aus Schnittstellenelement 1 und Schnitt-
stellenelementaufnahme 2 gemäß Fig. 1 gezeigt, wobei
das Schnittstellenelement 1 in einer Ansicht von oben zu
sehen ist. Zu erkennen ist der zentrische Hartkomponen-
tenabschnitt 6 der randseitig von dem Positionierab-
schnitt 9 umspritzt ist, welcher wiederum das Schnittstel-
lenelement 1 in der Schnittstellenelementaufnahme 2
festlegt. Auf separate Befestigungsmittel kann aufgrund
der Ausbildung des Positionierabschnitts mit Vorteil ver-
zichtet werden. Aus Fig. 2 sind die als elektrische Kon-
takte ausgebildeten Funktionselemente 7, 8 in einer An-
sicht von unten gezeigt. Zu erkennen ist ferner, dass der
Hartkomponentenabschnitt 11 der Schnittstellenele-
mentaufnahme 2 in radialer Richtung ein Stück weit in
den Positionierabschnitt 9 hineinragt - anders ausge-
drückt wird der Hartkomponentenabschnitt 11 der
Schnittstellenelementaufnahme 2 abschnittsweise von
dem Positionierabschnitt 9 des Schnittstellenelementes
1 umgriffen.
[0026] In Fig. 3 ist in einer schematischen, teilgeschnit-
tenen Ansicht eine alternative Anordnung, umfassend
ein Schnittstellenelement 1 und eine Schnittstellenele-
mentaufnahme 2 gezeigt. Das Schnittstellenelement 1
umfasst einen Hartkomponentenabschnitt 6, an dem als
elektrische Kontakte ausgebildete Funktionsabschnitte
4, 5 festgelegt sind. Der Hartkomponentenabschnitt 6 ist
randseitig umspritzt von einem einen Positionierab-
schnitt 9 bildenden elastischen Material. Der umlaufende
Positionierabschnitt 9 wiederum ist in einer umlaufenden
Aufnahmetasche 12 der Schnittelementaufnahme 2 auf-
genommen, wobei die Aufnahmetasche 12 wiederum
von zwei parallel zueinander verlaufenden nach innen
weisenden Stegen 13, 14 eines Hartkomponentenab-
schnittes 11 der Schnittstellenelementaufnahme 2 gebil-
det ist.
[0027] In Fig. 4 ist eine alternative Anordnung, umfas-
send ein Schnittstellenelement 1 sowie eine Schnittstel-
lenelementaufnahme 2 gezeigt. Im Gegensatz zu dem
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 ist der Positionierab-
schnitt 9 nicht integraler Bestandteil des Schnittstellen-
elementes 1, sondern integraler Bestandteil der Schnitt-
stellenelementaufnahme 2. Hierzu ist der Positionierab-
schnitt 9 mit einem Hartkomponentenabschnitt 11 der
Schnittstellenelementaufnahme 2 als Mehrkomponen-
tenspritzgussteil ausgebildet. Alternativ kann der Positi-
onierabschnitt 9 auch als von dem Hartkomponentenab-
schnitt 11 separates Bauteil ausgebildet sein und bei-
spielsweise durch Klemmen an dem Hartkomponenten-
abschnitt 11 gehalten werden. Weiter alternativ ist ein

Festlegen des Positionierabschnittes 9 durch Kleben am
Hartkomponentenabschnitt 11 realisierbar.
[0028] Wie aus Fig. 4 hervorgeht, ist der Positionier-
abschnitt 9 im Querschnitt U-förmig ausgebildet und bil-
det eine Aufnahmetasche für das Schnittstellenelement
1. Der Positionierabschnitt 9 ist dabei in einer Aufnah-
metasche 12 der Schnittstellenelementaufnahme 2 ge-
halten, wobei die Aufnahmetasche 12 in Analogie zu Fig.
3 von zwei parallelen Stegen 13, 14 gebildet ist.
[0029] Von dem Positionierabschnitt 9 der Schnittstel-
lenelementaufnahme 2 ist ein Hartkomponentenab-
schnitt 6 des Schnittstellenelementes 1 gehalten, wobei
von dem Hartkomponentenabschnitt 6 als elektrische
Kontakte ausgebildete Funktionsabschnitte 4, 5 zum
Herstellen eines elektrischen Kontaktes zu einem Akku-
mulator umspritzt sind.

Patentansprüche

1. Elektrogerät umfassend ein Schnittstellenelement
(1) zum Festlegen an und/oder in einer Schnittstel-
lenelementaufnahme (2) des Elektrogerätes, mit ei-
nem Hartkomponentenabschnitt (6), wobei ein aus
einem elastischen Material ausgebildeter, ein Rela-
tivbewegen des Hartkomponentenabschnitts (6) re-
lativ zur Schnittstellenelementaufnahme (2) durch
Verformen ermöglichender Positionierabschnitt (9)
vorgesehen ist, wobei das Schnittstellenelement (1)
als elektrisches Schnittstellenelement mit einem als
elektrischer Kontakt ausgebildeten Funktionsab-
schnitt (4, 5) zum Herstellen eines elektrischen Kon-
taktes zwischen mindestens einer Batterie und/oder
einem Akkumulator und einer Elektrik des Elektro-
gerätes, ausgebildet ist.
dadurch gekennzeichnet,
dass der Hartkomponentenabschnitt (6) zumindest
abschnittsweise von dem Positionierabschnitt (9)
umspritzt ist, und dass der Positionierabschnitt (9)
klemmend in einer Ausnehmung (10) oder in einer
Aufnahmetasche (12) der Schnittstellenelementauf-
nahme (2) aufgenommen ist.

2. Elektrogerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Positionierabschnitt (9) im Querschnitt der-
art U-förmig ausgebildet ist, dass der Positionierab-
schnitt (9) eine Aufnahmetasche für das Schnittstel-
lenelement (1) bildet.

3. Elektrogerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmetasche (12) aus zwei parallel zu-
einander verlaufenden Stegen (13, 14) eines Hart-
komponentenabschnitts (11) der Schnittstellenele-
mentaufnahme (2) ausgebildet ist.

4. Elektrogerät nach Anspruch 1,
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dadurch gekennzeichnet, dass der Positionierab-
schnitt (9) umlaufend ausgebildet ist, wobei der um-
laufende Positionierabschnitt (9) in einer umlaufen-
den Aufnahmetasche (12) der Schnittelementauf-
nahme (2) aufgenommen ist (Seite 12, Zeile 3-5).

5. Elektrogerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Positionierab-
schnitt (9) aus einem bei Raumtemperatur weiche-
ren Kunststoff, insbesondere aus einem thermoplas-
tischen Elastomer (TPE), ausgebildet ist als der
Hartkomponentenabschnitt (6).

6. Elektrogerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Positionierabschnitt (9) und der Hartkom-
ponentenabschnitt (6) als gemeinsames Verbund-
bauteil, insbesondere als Mehrkomponentenspritz-
gussteil, ausgebildet sind.

7. Elektrogerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hartkomponen-
tenabschnitt (6) mindestens einen elektrischen Kon-
takt oder mindestens eine Kodierrippe und/oder min-
destens eine Führungsrippe und/oder mindestens
eine Anschlagrippe aufweist.

Claims

1. Electrical device comprising an interface element (1)
which is to be secured to and/or in an interface ele-
ment receptacle (2) of the electrical device, compris-
ing a hard-component section (6), wherein a posi-
tioning section (9) which is formed from an elastic
material and allows relative movement of the hard-
component section (6) relative to the interface ele-
ment receptacle (2) by deformation is provided,
wherein the interface element (1) is in the form of an
electrical interface element comprising a functional
section (4, 5), which is in the form of an electrical
contact, for establishing electrical contact between
at least one battery and/or one accumulator and an
electrical system of the electrical device,
characterized
in that the hard-component section (6) is encapsu-
lated by the positioning section (9) at least in sec-
tions, and in that the positioning section (9) is ac-
commodated in a clamping manner in a recess (10)
or in a receiving pocket (12) in the interface element
receptacle (2).

2. Electrical device according to Claim 1, character-
ized
in that the positioning section (9) is of U-shaped de-
sign in cross section in such a way that the position-
ing section (9) forms a receiving pocket for the inter-
face element (1).

3. Electrical device according to Claim 1,

characterized
in that the receiving pocket (12) is formed from two
webs (13, 14), which run parallel in relation to one
another, of a hard-component section (11) of the in-
terface element receptacle (2).

4. Electrical device according to Claim 1,
characterized
in that the positioning section (9) is of circumferential
design, wherein the circumferential positioning sec-
tion (9) is accommodated in a circumferential receiv-
ing pocket (12) of the cutting element receptacle (2)
(page 12, lines 3-5).

5. Electrical device according to one of Claims 1 to 4,
characterized
in that the positioning section (9) is formed from a
plastic, in particular from a thermoplastic elastomer
(TPE), which is softer than the hard-component sec-
tion (6) at room temperature.

6. Electrical device according to one of Claims 1 to 5,
characterized
in that the positioning section (9) and the hard-com-
ponent section (6) are in the form of a common com-
posite component, in particular in the form of a multi-
component injection-moulded part.

7. Electrical device according to one of Claims 1 to 6,
characterized
in that the hard-component section (6) has at least
one electrical contact or at least one coding rib and/or
at least one guide rib and/or at least one stop rib.

Revendications

1. Appareil électrique (1) destiné à être fixé sur et/ou
dans un logement d’élément d’interface (2) de l’ap-
pareil électrique, comprenant une partie rigide (6),
dans lequel il est prévu une partie de positionnement
(9) en matériau élastique permettant un mouvement
relatif de la partie rigide (6) par rapport au logement
d’élément de positionnement (2) par déformation,
dans lequel l’élément d’interface (1) est réalisé sous
la forme d’un élément d’interface électrique ayant
une partie fonctionnelle (4, 5) réalisée sous la forme
d’un contact électrique pour établir un contact élec-
trique entre au moins une batterie et/ou un accumu-
lateur et un système électrique de l’appareil électri-
que,
caractérisé en ce que la partie rigide (6) est au
moins partiellement enrobée par la partie de posi-
tionnement (9) et en ce que la partie de positionne-
ment (9) est reçue par serrage dans un évidement
(10) ou dans un compartiment de logement (12) du

9 10 



EP 2 240 303 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

logement d’élément d’interface (2).

2. Appareil électrique selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la partie de positionnement (9) est
réalisée de manière à présenter une section trans-
versale en U, afin que la partie de positionnement
(9) forme un compartiment de logement pour l’élé-
ment d’interface (1).

3. Appareil électrique selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le compartiment de logement (12)
est constitué de deux arêtes (13, 14) s’étendant pa-
rallèlement l’une à l’autre d’une partie rigide (11) du
logement d’élément d’interface (2).

4. Appareil électrique selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la partie de positionnement (9) est
réalisée de manière périphérique, dans lequel la par-
tie de positionnement (9) périphérique est logée (pa-
ge 12, lignes 3-5) dans un compartiment de loge-
ment (12) périphérique du logement d’élément (2)
(page 12, lignes 3-5).

5. Appareil électrique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4,
caractérisé en ce que la partie de positionnement
(9) est constituée d’une matière plastique, notam-
ment d’un élastomère thermoplastique (TPE), plus
souple que la partie rigide (6).

6. Appareil électrique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5,
caractérisé en ce que la partie de positionnement
(9) et la partie rigide (6) sont réalisées sous la forme
d’un élément composite, notamment d’une pièce
moulée par injection à plusieurs constituants.

7. Appareil électrique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6,
caractérisé en ce que la partie rigide (6) comporte
au moins un contact électrique ou au moins une ner-
vure de codage et/ou au moins une nervure de gui-
dage et/ou au moins une nervure de butée.
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